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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1994

Norm

EO §387 Abs2

JN §28

JN §42 Aa

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob österreichische Gerichte auch in Fällen, in denen der Antragsgegner keinen allgemeinen

Gerichtsstand in Österreich besitzt zur Erlassung einstweiliger Verfügungen zuständig sind, ist nur entscheidend, ob

die Gefahr durch Maßnahmen im Inland gebannt werden kann.
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